
Gemeinde Mustin
Beschluss - Nr.:BVM-023/2016

Betr.:   Beschluß über die Ernennung des Wehrführers und des Stellvertretenden Wehrführers 
der Feuerwehr Mustin zum Ehrenbeamten der Gemeinde Mustin

Beteiligte Gremien:
Datum Gremium TOP

Gemeindevertretung Mustin

1. Zuständige/federführende Abt. Aktenzeichen Handzeichen/Datum

  Bürger- und Ordnungsamt              07.03.2016

2. Mitwirkende Ämter: keine Einwände     siehe Anlage Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

X keine Einnahmen Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei

     



Begründung:

Entsprechend der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Mustin haben der Wehrführer und sein 
Stellvertreter sowie der Vorstand eine Wahlperiode von 6 Jahren zu absolvieren.
Die Wahl der Funktionen ist durch Beschluss der Gemeindevertretung zu bestätigen. Der aus der 
Wahl hervorgehende Wehrführer und sein Stellvertreter sind durch den Dienstherren zu 
Ehrenbeamten auf die Zeit der Wahlperiode von 6 Jahren zu ernennen.
Nach der Wahl des Wehrführers Michael Kunst und seines Stellvertreters Christoph Renner am 
21.03.2015 sind beide zu Ehrenbeamten der Gemeinde Mustin zu ernennen.

Beschlussvorschlag:

Die Wahl des Wehrführers und des Stellvertreters der Freiwilligen Feuerwehr Mustin am 21.03.2015 
wird mit Beschluss der Gemeindevertretung bestätigt.
Herr Michael Kunst und Herr Christoph Renner werden unter Berufung in das Beamtenverhältnis als 
Ehrenbeamter zu Ehrenbeamten der Gemeinde Mustin ernannt.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: davon anwesend:

dafür: dagegen: Enthaltung

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

Unterschriften: Datum: 


